
L-EGO 
Länder-Engeltordnungsverhandlungen 



L-EGO – worum geht es? 
•  erstmals in der Geschichte die Eingruppierung 

von Lehrkräften tarifvertraglich regeln 
•  seit Jahrzehnten von der GEW geforderte 

Gleichbehandlung verschiedener Lehrämter 
zumindest im Tarifbereich durchsetzen 

•  Gleichklang von Bildungspolitik und Tarifpolitik 
–  eine Schule für alle 
–  gleichwertige Ausbildung für alle 
–  gleiche Bezahlung für alle 



Status quo I 
•  angestellte Lehrkräfte von tariflichen 

Eingruppierungsregeln im BAT 
ausgenommen 
– darunter auch Lehrkräfte an Hochschulen 

•  Eingruppierung angestellter Lehrkräfte allein 
durch Arbeitgeber diktiert 
– Richtlinien der TdL und einzelner Bundesländer 

•  Orientierung am Beamtenrecht 
– d.h. keine Verhandlungen mit Arbeitnehmerseite 



Status quo II 
•  Angestelltenanteil im Schuldienst zwischen 

100% (Meckl.-Vorp.) und 9% (Baden-Wü.) 
•  Angestellte: Anteil ≥ EG13 zwischen 18% 

(Brandenburg) und >50% (Meckl.-Vorp., 
Sachsen-Anhalt) 

•  Beamte: Anteil höherer Dienst zwischen 
<30% (Bayern) und 58% (Hamburg) 



Tarifreform im öffentlichen Dienst 
•  Gemeinsamer BAT-Reformversuch gescheitert, 

Arbeitgeber uneinheitlich 
–  2005 TVöD für Bund und Kommunen 
–  2006 TV-L für Länder (ohne Berlin und Hessen) 
–  2008 AnwendungsTV für Berlin, ab 2010 TV-H für 

Hessen 
•  Neue Entgeltordnung auf später verschoben 

–  Kommunen: Sozial- und Erziehungsdienst vorgezogen, 
Abschluss August 2009 

–  Länder: Verhandlungsauftakt 29. September 2009, 
Einbeziehung Lehrkräfte zugesagt 



Einkommenseinbußen durch TV-L 2006 

Jahresbrutto-
einkommen, 
gerundet 

Berufsanfang Ende 

BAT IIa (2006) 45.400 € 55.400 € 

EG 13 TV-L 
(Studienrat, 2006) 

35.200 € 51.100 € 

BAT III (2006) 41.700 € 50.200 € 

EG 11 TV-L 
(Lehrkraft, 2006) 

29.700 € 44.900 € 



ver.di – Modell EGO 
•  Grundmerkmal (Tätigkeit) 
•  Zusatzmerkmale 

–  Selbständigkeit 
–  Schwierigkeit  
–  Verantwortung  
–  soziale Kompetenz 
–  psychische/physische Anforderungen 

•  bei Lehrkräften Teil des Berufsbildes! 
 keine geeignete Herangehensweise 



GEW – Grundidee  
•  Forderung der Bildungsgewerkschaft: 

–  Vergütung soll Qualifizierung ermutigen und 
Qualifikation honorieren 

–  Arbeitgeber soll keinen Anreiz erhalten, geringer 
qualifizierte „Billigkräfte“ einzustellen 

  Kombination aus Funktion und  
 geforderter Ausbildung 

•  bei fehlender Qualifikation: 
–  Einstellung eine Entgeltgruppe niedriger 
– Rechtsanspruch auf Qualifizierung  
–  Aufstieg durch Bewährung in der Tätigkeit 



EG 14 für Lehrer(innen) 
•  „Eckeingruppierung“ EG13 für 

Hochschulabsolventen  
(Konsens Gewerkschaften und Arbeitgeber) 

•  Alle Lehrkräfte haben Hochschulabschluss 
•  Zusätzlicher Ausbildungsabschnitt „Referendariat“ 

muss sich abheben  EG14 
•  Einkommensverlust durch TV-L-Einführung muss 

kompensiert werden 



bei fehlender Qualifikation: 
•  Einstellung als Lehrerin / Lehrer 

– Bewerber mit Hochschulabschluss, aber ohne 
Referendariat: EG 13 

– Anspruch auf Nachqualifizierung durch den 
Arbeitgeber 

– Wird diese nicht angeboten, so gilt eine 
erfolgreiche Tätigkeit von der doppelten Dauer 
des fehlenden Ausbildungsabschnitts als 
Qualifikation  

– hier: nach 4 Jahren Aufstieg nach EG 14  



weitere Beschäftigte an Schulen 
I 

•  eigenständige Tätigkeiten 
–  eigenständiges Tätigkeitsprofil 
–  entsprechend eigenständige geforderte Qualifikation 
–  keine „geringer qualifizierten LehrerInnen“! 

•  bei fehlender Qualifikation  
–  Einstellung eine EG niedriger 
– Rechtsanspruch auf Qualifizierung  
–  Aufstieg durch Bewährung in der Tätigkeit 



weitere Beschäftigte an Schulen II 
•  große Vielfalt erfordert Systematisierung 

–  Besonderheiten verschiedener Schulformen 
–  Besonderheiten verschiedener Bundesländer 

•  Bundeseinheitliche Rahmenregelung hier 
besonders wichtig 
–  gilt auch dann, wenn sie nach dem Schulrecht des 

jeweiligen Landes anders bezeichnet sind  
–  landesspezifische Ergänzungen nötig und machbar 



weitere Beschäftigte an Schulen III 
•  Regeleingruppierung für nicht-akademische 

Lehrkräfte: EG11 
– Fachlehrer(in) 
– Werkstattlehrer(in) 
– Vorklassenleiter(in) 
– heilpädagogische Fachkraft 
– und viele andere... 

•  mit abgeschlossenem Referendariat: EG 12 



Lehrende an Hochschulen I 
•  Lehrkräfte für besondere Aufgaben 

–  bisher über „Lehrerrichtlinien“ eingruppiert 
•  Beschäftigte, die in der Lehre tätig sind - auch, 

wenn die Lehrtätigkeit weniger als der Hälfte der 
Arbeitszeit umfasst 
–  bisher teilweise tariflich geregelt, teilweise außerhalb 

des Geltungsbereichs 



Lehrende an Hochschulen II 
•  EG 13 für Hochschulabsolventen  

–  akkreditierter Master, Universitätsdiplom 
–  ohne entsprechenden Hochschulabschluss: EG 12 

•  EG 14 nach Promotion und/oder vierjähriger 
Berufserfahrung 

•  EG 15 bei besonderer Qualifikation und/oder 
besonderer Verantwortung 
–  z.B. Habilitation, Juniorprofessur 
–   Personal-, Finanz-, Projektverantwortung 



Durchsetzungsstrategien 
•  Informationskampagne zu L-EGO 
•  Organisationsgrad erhöhen 

–  insbesondere bei angestellten Lehrkräften 
•  Arbeitskampffähigkeit verbessern 

– wo arbeiten unsere Mitglieder? 
– Vertrauensleutestrukturen 
– neue Streikformen v.a. in „Beamtenländern“ 



 Kampagnenmotto  
„besser gleich“ 

•  besser gleiches Entgelt für gleichwertige 
Arbeit! 

•  besser gleich eine Entgeltordnung 
vereinbaren! 

•  besser gleich in die GEW eintreten! 



L-EGO Verhandlungstermine 
2009 

•  15./16.9.   Kassel   
•  28./29.9.   Berlin    
•  12./13.10   Hannover 
•  04./05.11.   Hannover   
•  10.-12.11.  Düsseldorf   
•  17.12.    Berlin     



Lehrkräfte 
•  Bis 4.11. Entwicklung eines Termin- und 

Ablaufplanes 
•  Mit dem Ziel die Verhandlungen ab etwa Mitte 

November bis 17. 12. ebenfalls abzuschließen 
•  15./16. 12. Bundestarifkommission ver.di zur 

Bewertung der Ergebnisse 
•  17.12. GEW Bundestarifkommission und 

Koordinierungsvorstand zur Bewertung der 
Ergebnisse für die Bereiche Schule und 
Hochschule 



Ilse Schaad 

Weitere Infos unter 

www.gew.de 

www.gew-tarifrunde.de 

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit! 



Anhang I:  
Forderungsbeschluss von BTK 

und KoVo im Wortlaut 



Präambel (I) 
•  Die Eingruppierung ist ein wesentlicher Bestandteil 

des tariflichen Bezahlungssystems im öffentlichen 
Dienst. Sie bewertet den Kompliziertheitsgrad von 
Tätigkeiten anhand ihrer Anforderungen an Qualifi-
kation und Verantwortung. Mit der Tarifierung der 
Eingruppierung von Lehrkräften wird der im 
Länderbereich bestehende tariflose Zustand 
beendet. Das tarifliche Eingruppierungsrecht löst die 
bisherige Anbindung ihrer Bezahlung an das 
Beamtenrecht vollständig ab.  



Präambel (II) 
•  Lehrkräfte erfüllen einen umfassenden Bildungs- und 

Erziehungsauftrag. Ihre Tätigkeit ist gekennzeichnet durch einen hohen 
Grad an Selbständigkeit und Verantwortung, erfordert eine hohe soziale 
Kompetenz und stellt hohe psychische und physische Anforderungen 
an die Beschäftigten. Die besondere Schwierigkeit der Tätigkeit 
verpflichtet die Lehrkräfte zu laufender Weiterqualifikation. Eine 
bundesweit geltende Entgeltordnung für Lehrkräfte soll eine der 
Lehrtätigkeit adäquate einheitliche und umfassende tarifliche 
Eingruppierung - auch für den Bereich der bisherigen 
Eingruppierungsrichtlinien für Lehrkräfte – gewähr-leisten. 
Funktionsmerkmale, die nur in einem Land vorhanden sind, bedürfen 
der landes-spezifischen tariflichen Ausgestaltung. Durch 
landesspezifische Ergänzungen dürfen die bundeseinheitlichen 
Regelungen nicht unterschritten werden. Die GEW verfolgt das Ziel, die 
mit der BAT-Ablösung entstandenen Verluste wieder auszugleichen und 
ungerechtfertigte Benachteiligungen von Tarifbeschäftigten zu 
überwinden. 



Grundsätze  
•  Die Eingruppierung richtet sich nach der auszuübenden Tätigkeit und 

der dafür geforderten Qualifikation. Sie ergibt sich unmittelbar und 
zwingend aus der Entgeltordnung (Tarifautomatik). Eine 
Eingruppierung nach einzelnen Arbeitsvorgängen ist nicht 
sachgerecht. Für die vollausgebildete Lehrkraft (II. Staatsexamen 
bzw. entsprechender Abschluss) ist die Regeleingruppierung die 
Entgeltgruppe 14. 

•  Beschäftigte, die eine Tätigkeit ausüben, aber nicht über die für diese 
Tätigkeit jeweils geforderte Qualifikation verfügen, sind in die nächst 
niedrigere Entgeltgruppe eingruppiert und haben einen Anspruch 
darauf, durch berufsbegleitende Qualifikation und/oder Bewährung 
über einen Zeitraum, der der doppelten Dauer der fehlenden 
Ausbildungsabschnitte entspricht, in die Entgeltgruppe aufzusteigen, 
die bei vollständiger Qualifikation gezahlt wird.  



Definitionen I 
•  Lehrkräfte sind Beschäftigte, bei denen die Vermittlung von Kenntnissen, 

Methoden und Fertigkeiten, die Förderung von Fähigkeiten und die Entwicklung 
von Werthaltungen für eine demokratische Gesellschaft den Schwerpunkt der 
Tätigkeit bildet; 

•  Lehrerinnen/Lehrer sind Beschäftigte, die auf der Grundlage wissenschaftlich 
fundierter Methodenkenntnisse in eigener Verantwortung im Rahmen des 
Bildungsauftrags der jeweiligen Schule unterrichten, beurteilen, fördern, 
erziehen, beraten, evaluieren, innovieren und betreuen; 

•  Fachlehrerinnen/Fachlehrer sind Beschäftigte, die im Rahmen des 
Bildungsauftrags der jeweiligen Schule ausschließlich in einem ihrer Ausbildung 
entsprechenden Fach in eigener Verantwortung unterrichten, beurteilen, 
fördern, erziehen, beraten und betreuen; die konkrete Bezeichnung nach den 
jeweiligen Landesschulgesetzen ist dabei unerheblich; 

•  Werkstattlehrerinnen/Werkstattlehrer/ Lehrerinnen/Lehrer für Fachpraxis 
sind Lehrkräfte, die im Rahmen des Bildungsauftrags der jeweiligen Schule in 
eigener Verantwortung ausschließlich berufspraktischen Unterricht erteilen, für 
den eine wissenschaftliche Ausbildung nicht erforderlich ist; die konkrete 
Bezeichnung nach den jeweiligen Landesschulgesetzen ist dabei unerheblich; 



Definitionen II 
–  Sport-, Turn- und Gymnastiklehrer sind Lehrkräfte, die im Rahmen des 

Bildungsauftrags der jeweiligen Schule in eigener Verantwortung 
ausschließlich sportpraktischen Unterricht erteilen, für den eine 
wissenschaftliche Ausbildung nicht erforderlich ist; die konkrete 
Bezeichnung nach den jeweiligen Landesschulgesetzen ist dabei 
unerheblich. 

–  Sozial- /heilpädagogische Lehr- bzw. Fachkräfte/ Pädagogische 
Unterrichtshilfen sind pädagogische Beschäftigte, die in Kooperation 
oder in Eigenverantwortung im Rahmen des Bildungsauftrags der 
jeweiligen Schule sozialpädagogisch/ heilpädagogisch tätig sind; die 
konkrete Bezeichnung nach den jeweiligen Landesschulgesetzen ist 
dabei unerheblich; die Landesschulgesetze regeln die jeweiligen 
Aufgabengebiete. 

–  Leiter/innen von Vorklassen/Eingangsstufen/Schulkindergärten sind 
Beschäftigte, die in eigener Verantwortung im Rahmen des 
Bildungsauftrags der jeweiligen Schule in einer Vorklasse/Eingangsstufe 
bzw. einem Schulkindergarten unterrichten, fördern, erziehen, beraten 
und betreuen. 



Definitionen III 
     Lehrende an Hochschulen sind Beschäftigte, die die fachlichen 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden so vermitteln, dass sie zu 
wissenschaftlichem oder künstlerischem Arbeiten, zu 
selbständigem Denken und verantwortlichem Handeln in einem 
freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat sowie zu 
beruflicher Entwicklung und lebenslangem Lernen befähigen; dies 
gilt auch dann, wenn die Lehrtätigkeit weniger als die Hälfte der 
Arbeitszeit umfasst. 

    Andere als für die jeweilige Tätigkeit geforderte Abschlüsse sind, 
sofern sie von der zuständigen Stelle als gleichwertig anerkannt 
sind, auch eingruppierungsmäßig als gleichwertig zu behandeln.  



EG 15 
•  1.1 Lehrkräfte in der Tätigkeit als Lehrerin/Lehrer i.S.d. 

Ziffer 2.1, die herausgehobene Aufgaben wahrnehmen, z. 
B. Fachleiter-, Schulentwicklungsaufgaben und Ähnliches. 

•  1.2 Lehrende an Hochschulen i.S.d. Ziffer 2.3, die 
entweder über zusätzliche Qualifikationen verfügen (z. B. 
erfolgreich erlangte Juniorprofessur, Habilitation, 
Beschäftigte mit speziellen Lehrqualifikationen, 
Beschäftigte, die über entsprechende Hochschul- und 
Wissenschaftsmanage-mentqualifikationen verfügen) oder 
die Tätigkeiten wahrnehmen sollen, welche 
Verantwortung für Personal, Finanzen oder 
Projektkoordination umfassen. 



EG 14 (a) 
•  2.1 Lehrkräfte in der Tätigkeit als Lehrerin/Lehrer in allen 

Schulformen und –stufen der allgemeinbildenden und 
beruflichen Schulen 
–  mit Abschluss einer landesrechtlich geregelten Lehrerausbildung; 

dazu gehören auch die Lehrerausbildungsgänge nach dem Recht 
der DDR1, 

–  mit Abschluss einer Lehrerausbildung, die gemäß der EU-
Richtlinie zur gegenseitigen Anerkennung der Berufsabschlüsse 
in reglementierten Berufen den Zugang zum Lehrerberuf im 
Herkunftsland eröffnet; entsprechendes gilt für 
Lehrerausbildungsgänge aus Nicht-EU-Ländern, die von den 
zuständigen Landesministerien als gleichwertig anerkannt 
wurden2. [1] Hierzu gehören auch die Ausbildungsgänge zum/zur Freundschaftspionierleiter/in bzw. Erzieher/in mit 

einer Lehrbefähigung in den Fächern Deutsch oder Mathematik und für ein Wahlfach.  
[2] entsprechend Protokollnotiz Nr. 1 zum Teil B der TdL-RL 



EG 14 (b) 
•  2.2 Lehrkräfte i. S.d. Ziffer 3.1, die eine zur 

Vervollständigung der Ausbildung anerkannte 
Ergänzungsausbildung absolviert haben oder 
Berufserfahrung im Umfang der doppelten der für die 
entsprechende Ergänzungsausbildung erforderlichen 
Zeit nachweisen können. 

•  2.3 Lehrende an Hochschulen i.S.d. Ziffer 3.4, die 
promoviert sind oder über mindestens vier Jahre 
Erfahrung in Lehre, Forschung oder 
Wissenschaftsmanagement verfügen.3 

[3] Dies entspricht der Definition „erfahrener Wissenschaftler“ der „Europäischen  
Charta für Forscher“ und des „Verhaltenskodex für die Einstellung von Forschern“ vom 11.3.2005 



EG 13 
•  3.1 Lehrkräfte in der Tätigkeit als Lehrerin / Lehrer i.S.d. Ziffer 2.1 

–  ohne Abschluss einer landesrechtlich geregelten oder 
gleichwertigen Lehrerausbildung, aber mit einem 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Hochschulabschluss 

•  3.2 Lehrkräfte in der Tätigkeit als Musik-, Kunst-, Sportlehrer  
–  mit entsprechender Hochschulausbildung (z. B. 

Meisterschülerstatus, Großfach Kunst u. ä.) 
•  3.3 i. S. der Ziffer 4.1 und 4.2, die eine zur Vervollständigung der Ausbildung 

anerkannte Ergänzungsausbildung absolviert haben oder Berufserfahrung im 
Umfang des Doppelten der für die entsprechende Ergänzungsausbildung 
erforderlichen Zeit nachweisen können. 

•  3.4 Lehrende an Hochschulen mit einem Hochschulabschluss, der die 
Zulassung zur Promotion ermöglicht  



EG 12 (a) 
•  4.1 Lehrkräfte in der Tätigkeit als Lehrerin/ Lehrer im Sinne der Ziffer 2.1  

–  · die nicht die Qualifikationsvoraussetzung für eine Eingruppierung in 
EG 13 oder EG 14 erfüllen 

•  4.2 Lehrkräfte in der Tätigkeit als Fachlehrerin / Fachlehrer in allen 
Schulstufen und –formen an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen 
(dazu gehören auch entsprechend ausgebildete Lehrer für Fachpraxis) 
–  · mit nichtakademischer Ausbildung und abgeschlossenem 

Vorbereitungsdienst bzw. länderspezifisch geregelter pädagogischer 
Einführungsphase 

•  4.3 Lehrkräfte i.S.d. Ziffer 5.6, die eine als gleichwertig anerkannte 
Ergänzungsausbildung absolviert haben oder Berufserfahrung im Umfang der 
doppelten der für die entsprechende Ergänzungsausbildung erforderlichen Zeit 
nachweisen können. 



EG 12 (b) 
•  4.4 Lehrkräfte i.S.d. Ziffern 3.2 und 3.3 

–  ·  die nicht die Qualifikationsvoraussetzung für eine Eingruppierung 
in EG 13 erfüllen 

•  4.5 Beschäftigte mit Fachhochschul- oder Universitäts-abschluss (bzw. 
gleichwertige Ausbildung nach DDR-Recht) als Sozialpädagoge/ -in 
oder Heilpädagoge/-in in der Tätigkeit als Schulsozialarbeiter/in und/
oder im Unterricht Tätige in allen Schulstufen und –formen. 

•  4.6 Lehrende an Hochschulen mit einem Hochschul-abschluss, der 
nicht die Zulassung zur Promotion ermöglicht. 



EG 11 (a) 
•  5.1 Lehrkräfte in der Tätigkeit als Vorklassenleiter/in, Eingangsstufenleiter/

in, Leiterin eines Schulkindergartens oder in Klassen mit gemeinsamem 
Unterricht 
–  ·  mit entsprechender Ausbildung (staatlich anerkannte Erzieherinnen-/

Erzieherausbildung plus Zusatzqualifikation oder mit Ausbildung zur/zum 
staatlich anerkannte/ anerkannten Sozialpädagogin/Sozialpädagogen bzw. 
gleichwertige Ausbildungen nach DDR-Recht) 

•  5.2 Beschäftigte mit Fachschulabschluss als Erzieher/in und 
Heilpädagoge/-in (bzw. gleichwertige Ausbildung nach DDR-Recht) in der 
Tätigkeit als Schulsozialarbeiter/innen und /oder im Unterricht in allen 
Schulstufen und –formen. 

•  5.3 Lehrkräfte in der Tätigkeit als Lehrer für Fachpraxis/Werkstattlehrer im 
berufspraktischen Unterricht in allen Schulstufen und –formen an 
allgemeinbildenden und beruflichen Schulen  
–  · die über die für das Berufsfeld erforderliche Ausbildung verfügen (z. B. 

Meisterprüfung mit Ausbildereignungsprüfung bzw. pädagogische 
Zusatzausbildung) 



EG 11 (b) 
•  5.4 Lehrkräfte in der Tätigkeit als pädagogische Unterrichtshilfen / 

pädagogische bzw. heilpädagogische Fachkräfte 
–  ·  mit einer Ausbildung als staatlich anerkannte Erzieher/in oder 

entsprechen-der Ausbildung bzw. Sozialpädagoge/in plus 
Zusatzqualifikation bzw. gleichwertige Ausbildung nach DDR-Recht 

•  5.5 Lehrkräfte in der Tätigkeit als Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer  
–  ·  mit einer Ausbildung an einer Sportfachschule (6-semestrig) 

•  5.6 Lehrkräfte i.S.d. Ziffer 6.1, die eine als zur Vervollständigung der Ausbildung 
anerkannte Ergänzungsausbildung absolviert haben oder Berufserfahrung im 
Umfang der doppelten der für die entsprechende Ergänzungsausbildung 
erforderlichen Zeit nachweisen können. 

•  5.7 Lehrkräfte in der Tätigkeit als Fachlehrerin / Fachlehrer in allen 
Schulstufen und –formen an allgemeinbildenden und beruflichen 
Schulen  
–  ·  i.S.d. Ziffer 4.2, aber ohne Referendariat 



EG 10 

•  6.1 Lehrkräfte i.S.d. Ziffern 5.1 bis 5.5 und 5.7, 
die nicht über die in EG 11 geforderte 
Qualifikation verfügen 



II. Statistischer Anhang 

•  kann bei Bedarf verwendet werden 



Ilse Schaad 

Einkommenseinbußen BAT - TV-L:  
WiMi, 5-Jahres-Vertrag 

Monats- 
brutto  
BAT IIa 

Monats- 
brutto  
TV-L 13 

Verlust/  
Monat 

Monats- 
brutto  
BAT IIa 

Monats- 
brutto  
TV-L 13 

Verlust/  
Monat 

Einstellungsalter 27 Einstellungsalter 31 

3091,49 2817,00 -274,49 3422,44 2817,00 -605,44 
3198,39 3130,00 -68,39 3422,44 3130,00 -292,44 
3310,40 3130,00 -180,40 3534,50 3130,00 -404,50 
3310,40 3300,00 -10,40 3534,50 3300,00 -234,50 
3422,44 3300,00 -122,44 3646,50 3300,00 -346,50 
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204.456 
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206.449 

701.650 

um Tarif-
beschäftigte 

2130 288 außerhochschulische FuE 

378 136.664 Hochschulkliniken 

17.342 87.125 Universitäten 

29.768 234.760 Hochschulen 

626.084 673 Allgemeinbildende u. berufliche 
Schulen 

234.069 3 Öff. Sicherheit u. Ordnung (z.B. 
Polizei) 

523.240 5.178 
Allgemeine Dienste  
(inkl. Soz.u.ErzDienst) 

1.246.566 699.525 alle 

Beamte m Tarif-
beschäftigte Aufgabenbereiche 

Beschäftigte der Länder: Bildung dominiert 
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Struktur der Beschäftigten im Schuldienst 
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Angestellte im Schuldienst der Länder nach EG 
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Ilse Schaad 

Alterszusammensetzung der Lehrkräfte 



Ilse Schaad 

Nettogehälter Beamte – Angestellte 

Beamter, A 13 Stufe 6 (NRW) 
31 Jahre, ledig, kein Kind 

(vor Abzug PKV) 

Angestellter, EG 13 Stufe 2 (TV-L) 
31 Jahre, ledig, kein Kind 

(vor Abzug GKV) 

brutto (Monat) 3583 € brutto (Monat) 3225 € 

netto (Monat) 2755 € netto (Monat) 2095 € 

Stand März 2009 



Ilse Schaad 

GEW - Streikbeteiligung TBR 2009: Ost 
Land Tarifbe-

schäftigte1 
(Schulen) 

Streikende  
(an Schulen) 

Streiktage Anteil 
Streikende 

26./27.2. 
Brandenburg 7 410 2 000 

2 000 
12. 2. 
26. 2. 27 % 

Mecklenburg
-
Vorpommern 

15 240 4 000 
7 500 

3. 2. 
26. 2. 49 % 

Sachsen 35 020 10 000 
10 000 
16 000 

3. 2. 
4. 2. 

27. 2. 46 % 

Sachsen-
Anhalt 

21 440 3 000 
6 500 
11 500 

12. 2. 
13. 2. 
26. 2. 54 % 

Thüringen 14 370 4 500 
4 500 

11. 2. 
26. 2. 31 % 



Ilse Schaad 

GEW - Streikbeteiligung TBR 2009: West 
Land Tarifbeschäftigte5 

(Schulen) 
Streikende (Schulen) Streiktage 

Baden-Württemberg 10 090 500 
200 
700 
300 

1 300 
2 000 

28. 1. 
29. 1. 
11. 2. 
12. 2. 
13. 2. 
27. 2. 

Bayern1: Landesdienst 
  (komm. Schuldienst) 

15 710 
(15 500) 

25 
100 

11. 2. 
26. 2. 

Bremen3 2 110 (2 300)6 13. 2. 

Hamburg 4 650 
1 500 päd. Mitarbeiter 

400 
300 

12. 2. 
26. 2. 

Niedersachsen3 12 450 1 000 
3 000 

10. 2. 
25. 2. 

NRW 30 660 1500 
3 000 
2 000 
3 000 

28. 1. 
5. 2. 

10. 2. 
27. 2. 

Rheinland-Pfalz 6 380 500 
700 

12. 2. 
26. 2. 

Saarland 1 110 250 
300 

12. 2. 
27. 2. 

Schleswig-Holstein 3 250 50 
1 5007 

150 

4. 2.  
9. 2. 

25. 2. 


